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Liebe Leserinnen und Leser,
im vorliegenden ersten Heft des neuen Jahres geht es zunächst um den Fort-
bildungsunterricht bei der DB Cargo AG. Die Schwerpunkte liegen dabei auf 
dem Arbeitsschutz, der Beförderung von Gefahrgut, den Neuerungen im 
Betriebsregelwerk, auf der Thematik Rangieren sowie auf der Zugvorbe-
reitung. Aufgrund von Ereignissen im Zusammenhang mit nicht entfernten 
Hemmschuhen steht das Thema „Zugvorbereitung und Anfahrprobe“ beson-
ders im Fokus. Damit die Teilnehmer der Fortbildungen sich daran erinnern, 
wird in den Fortbildungen der DB Cargo AG der Film „Mehr als nur ein Hemm-
schuh“ gezeigt.

In unserem zweiten Beitrag stellen wir das TmE vor, also das Training mit 
Ergebnisfeststellung für die Fahrdienstleiter der DB Netz AG. Fahrdienstleiter 
auf elektronischen Stellwerken führen das TmE auf der Simulationsanlage 
durch. Für Fahrdienstleiter auf Relaisstellwerken, mechanischen und elektro-
mechanischen Stellwerken erfolgt das TmE in Papierform, mit schriftlichen 
Aufgabenstellungen, bestehend aus dem Führen fahrdienstlicher Unterlagen 
(zum Beispiel Zugmeldebuch, Befehle) und dem Ankreuzen entsprechender 
Handlungsschritte (multiple-choice-Aufgaben). Da viele neue Fahrdienstleiter 
in diesem Jahr erstmals ein TmE im Rahmen des FIT (Fachliche Information 
und Training) absolvieren, haben wir ein Beispiel-TmE beigefügt. Hier können 
Sie testen, ob Ihr Wissen aktuell ist. 

„ErgoFit“ – erst mal ein Begriff, mit dem viele nichts anfangen können. 
Worum geht es bei diesem Projekt der DB Bahnbau Gruppe GmbH? Erkran-
kungen des Bewegungsapparates machen bei den dort Beschäftigten etwa 
ein Drittel der Ausfalltage aus. Daher kommt der Prävention eine beson-
dere Rolle zu. Gerade bei schwerer körperlicher Arbeit kann man viel falsch 
machen oder – bei richtiger Präventionsarbeit – dafür Sorge tragen, dass 
dies nicht geschieht. 

Mit Unfallsteckbriefen wollen wir auf gefährliche Ereignisse hinweisen, damit 
alle daraus lernen können. Der Unfallsteckbrief dieser Ausgabe handelt von 
einem Stromunfall bei Arbeiten mit einem Instandhaltungsfahrzeug für die 
Oberleitungsanlagen. Dabei sind Beschäftigte im Arbeitskorb des Fahrzeugs 
einer nicht ausgeschalteten Schaltgruppe zu nahe gekommen. Wie ein solcher 
Unfall verhindert werden kann, zeigt der Steckbrief auf der letzten Seite. 

Wir wünschen unseren Lesern alles Gute zum neuen Jahr

Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam

Lösungen zu Seite 7: 1 (a, b) | 2 (a, c) | 3 (b, c, d) | 4 (a, b, c) | 5 (c, d) | 6 (a, c, d) | 7 (b)
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Die Prozesse der Zugförderung bei der 
DB Cargo AG sind ein Gemeinschaftspro-
dukt von vielen Beteiligten. Somit ergeben 
sich häufig identische Fortbildungsthemen 
für Streckentriebfahrzeugführer (Tf ), 
Lokrangierführer (Lrf ), Rangierpersonale 
(Ra und Rb) und für Mitarbeiter in der tech-
nischen Wagenbehandlung (TWB), ergänzt 
jeweils um deren spezifischen Blickwinkel. 
In diesem Artikel wollen wir einen kurzen 
Überblick über die wichtigsten Themen des 
Jahres 2019 geben.

Funktionsübergreifende Themen in 
der regelmäßigen Fortbildung

Für alle Betriebsbeamten wird eine Auf-
frischung der Kenntnisse beim Befördern 
gefährlicher Güter angeboten. Hierbei wer-
den geschult:
•	� Die Grundsätze beim Befördern gefähr-

licher Güter

FIT 2019

Regelmäßige Fortbildung für die 
Betriebsbeamten bei der DB Cargo AG

Steffen Levie, Referent Aus- und Fortbildung für Triebfahrzeug-
führer, und Uwe Haas, Betriebssicherheit/Arbeitsschutz, beide 
DB Cargo AG, Mainz

Die jährliche regelmäßige Fortbildung der Betriebsbeamten nach 
§ 54 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung ist bei der DB 
Cargo AG ein wichtiges Instrument, um bereits bekannte fachliche 
Inhalte aufzufrischen und Neuerungen zu schulen. Hier wird eine 
große Themenvielfalt in verschiedenen Methoden angeboten. 
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Das Abstellen von Zügen und Zugteilen 
sowie die Zugvorbereitung sind zentrale 
Themen des RFU 2019
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•	� Die Grundsätze beim zeitweiligen Auf-
enthalt gefährlicher Güter

•	� Die Neuerungen im RID-Regelwerk 
•	� Die Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten 

beim Transport gefährlicher Güter 

Es ist selbstverständlich, dass alle Mit-
arbeiter über Regelwerksänderungen für 
ihren Tätigkeitsbereich unterrichtet wer-
den. Inhalt sind insbesondere die Aktuali
sierung des Betrieblichen Regelwerks der 
DB Cargo AG sowie die Neuerungen im 
netzzugangsrelevanten Regelwerk.

Besondere Themen für 
Streckentriebfahrzeugführer und 
Lokrangierführer 

Für alle Tf und Lrf sind unter anderem fol-
gende Themen enthalten:
•	� Arbeitsschutzregeln zum Kuppeln
•	� Festlegen von Fahrzeugen
•	� Zugvorbereitung
•	� Die richtige Durchführung der Anfahr-

probe

Hier ist anzumerken, dass zur Vermeidung 
von Arbeitsunfällen die „Regeln zum Kup-
peln“ von Fahrzeugen bei der DB Cargo AG 
teilweise schärfer gefasst sind, als es das 
Vorschriften- und Regelwerk der Unfallver-
sicherungsträger vorgibt. So dürfen die 

Mitarbeiter zum Kuppeln erst zwischen die 
Fahrzeuge treten, wenn alle Fahrzeuge im 
Gleis stillstehen.

Zu den Themen „Festlegen von Fahrzeu-
gen“ und „Zugvorbereitung“ hat die DB 
Cargo AG ergänzend zum Betriebsregel-
werk (BRW) unternehmensinterne Module 
entwickelt (gelbe Seiten), deren Inhalte und 
Anwendung im Rahmen des Regelmäßigen 
Fortbildungs-Unterrichtes (RFU) vertieft 
werden soll.

Die „Anfahrprobe“ stellt ein probates 
Mittel dar, mit dem bei der Abfahrt des 
Zuges eventuell vergessene Hemmschuhe 
gefunden werden können, bevor es zu weit 
schlimmeren Folgen kommt. Daher wird das 
Thema Anfahrprobe im RFU 2019 enthal-
ten sein.

Viele elektrische Triebfahrzeuge der 
DB  Cargo AG wurden bereits mit dem 
Fahrassistenzsystem LEADER ausgerüstet. 
Dieses System soll dem Tf Fahrempfehlun-
gen geben, um den Energieverbrauch bei 
der Zugfahrt zu senken. Bei ersten Tests 
im Jahr 2016 konnten Einsparungen zwi-
schen 5 und 8 Prozent bei den Zugfahr-
ten erzielt werden. Im Jahr 2018 wurde die 
Richtlinie zur Energie- und Klimafonds-
Förderung (EKF-Förderung) veröffentlicht. 

Grundsätzlich qualifizieren sich Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU) für eine EKF-
Förderung, wenn sie ihren spezifischen 
Energieverbrauch je Tariftonnenkilometer 
(Ttkm) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 
um mindestens 1,75 Prozent (ab 2020 um 
mindestens 2,00 Prozent) verbessern. 

Die Richtlinie fördert zudem Maßnahmen, 
die einen nachweislich positiven Effekt auf 
die Energieeffizienz haben, zu einer Steige-
rung der Ttkm beziehungsweise der Aus-
lastung führen oder die Digitalisierung 
des Schienengüterverkehrs vorantreiben. 
Um diese bedeutende unternehmerische 
Chance zu nutzen und einen wesentlichen 
Beitrag zur Erfüllung der Umweltziele des 
Konzerns zu leisten, werden die Tf im 
Praxistraining in der richtigen Bedienung 
des Fahrassistenzsystems unterwiesen.

Der Schwerpunkt liegt hier auf einer Ver-
mittlung der am Fahrassistenzsystem 
umgesetzten Neuerungen. 

Besonderes Thema für Rangier-
arbeiter, Rangierbegleiter und 
Mitarbeiter in der technischen 
Wagenbehandlung

Schwerpunkt der Fortbildung im Jahr 2019 
ist die Vertiefung und Festigung der Rege-
lungen zum Festlegen von Fahrzeugen 
und dem Vorbereiten von Zügen. Im Fort-
bildungsunterricht kann insbesondere zu 
diesen Themen der Film „Mehr als nur ein 
Hemmschuh“ genutzt und anschließend 
besprochen werden. 

Dieser Film wurde von der DB Cargo AG 
erstellt und zeigt, was passieren kann, 
wenn sich ein Mitarbeiter, wie in diesem 
Fall, durch eine andere Tätigkeit ablenken 
lässt, infolgedessen einen Hemmschuh 
vergisst, und dann einen Zug fahrbereit 
meldet. Der Film appelliert an die Acht-
samkeit der Mitarbeiter bei der Arbeits-
ausführung.

Ein weiteres, zentrales Thema für die Mit-
arbeiter in der technischen Wagenbehand-
lung wird der Einsatz und die Handhabung 
von Geräten der mobilen Kommunikation 
(hier Tablet) sein.

Wie bisher werden diese theoretischen 
Themen im Praxis-Training für die jewei-
lige Zielgruppe vertieft.
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Die Handlungssicherheit bei der Beförderung von Gefahrgut wird im RFU 2019 gestärkt
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Regelmäßige Fortbildung

Training mit Ergebnisfest- 
stellung für Fahrdienstleiter
Mario Rubel, DB Netz AG, Fachliche Qualifizierung Betrieb, 
Frankfurt am Main

Zur sicheren Durchführung von Zug- und Rangierfahrten ist es 
notwendig, dass die Mitarbeiter im Bahnbetrieb die erforder-
lichen Kenntnisse und Fertigkeiten für ihre tägliche Arbeit besit-
zen. Wie Sie in der Ausgabe Dezember 2018 der BahnPraxis B 
gelesen haben, findet zum Erhalt der Handlungssicherheit regel-
mäßiger Fortbildungsunterricht statt.

Fahrdienstleiter (Fdl), die Betriebsbeamte 
nach § 47(1) Nr. 3 der Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (EBO) sind, nehmen im 
Rahmen der Fortbildung regelmäßig an 
einem Training mit Ergebnisfeststellung 
(TmE) teil. Mit dem seit 2000 alle zwei 
Jahre stattfindenden TmE kommt die DB 
Netz AG einer Forderung der EBO nach, 
wonach die Eisenbahnunternehmen sich 
durch Prüfungen oder in sonst geeigneter 
Weise vom Vorhandensein der geforderten 
Kenntnisse und Fertigkeiten bei den Fdl zu 
überzeugen haben.

Training mit Ergebnisfeststellung, 
was ist das?

Das TmE umfasst das Lösen praxisbezoge-
ner Aufgabenstellungen mit den Themen-
schwerpunkten Störungen im Betriebsab-
lauf und Besonderheiten bei Bauarbeiten. 
Im Ergebnis wird festgestellt, ob Hand-
lungssicherheit besteht.

Fahrdienstleiter von elektronischen Stell-
werken (EST W) führen ein TmE an der 
EST W-Simulationsanlage durch, Fahr-
dienstleiter mit klassischer Stellwerks-
technik absolvieren ihr TmE in Papierform. 
Behandelt wird immer ein komplexer Sach-
verhalt. Wichtig ist dabei, dass regelkon-
form und damit betriebssicher gehandelt 
wird. Zum Beispiel ist bei der Durchfüh-
rung von Bau- und Instandhaltungsarbei-
ten relevant, dass erforderliche Merkhin-
weise und Sperren richtig angebracht sind, 
um die Beschäftigten im Gleisbereich vor 
Fahrten zu schützen und im angrenzenden 

Bereich Zugfahrten sicher durchzuführen. 
Ein Schwerpunkt innerhalb des TmE liegt 
auf schriftlichen Nachweisen. Dazu zählt 
das Führen von betrieblichen Unterlagen 
wie das Zugmelde- oder Fernsprechbuch, 
aber auch das korrekte Ausfertigen eines 
Befehls für eine Zugfahrt mit besonderem 
Auftrag. Wenn nicht signalisiert gefahren 
werden kann, ist es zwingend erforderlich, 
dass ein ersatzweise ausgestellter Befehl 
korrekt ausgefertigt wird.

Die klassische Form des TmE besteht aus 
Multiple Choice-Aufgaben und dem Füh-
ren der betrieblichen Unterlagen. Beim 
TmE an der Simulationsanlage bewertet 
der Trainer die Handlungen einschließlich 
der fahrdienstlichen Verständigung und der 
Dokumentation nach einem vorgegebenen 
Punktekatalog, ähnlich der Bewertung in 
Papierform. Beiden Verfahren gemeinsam 
ist am Ende die Feststellung, ob ausrei-
chend Handlungssicherheit vorhanden ist.

Unabhängige Bewertung

Beim regelmäßigen Fortbildungsunterricht 
in Form von Fachlicher Information und 
Training, abgekürzt FIT, hat man sich zur 
Eigenfertigung verpflichtet. Die FIT-Unter-
lagen werden durch den Expertenkreis FIT 
Bahnbetrieb, der zum Großteil aus Bezirks-
leitern Betrieb besteht, erstellt und auch 
der Fortbildungsunterricht wird überwie-
gend durch Bezirksleiter Betrieb durchge-
führt. So ist es grundsätzlich üblich, dass 
der FIT für Stellwerkspersonale durch den 
eigenen Vorgesetzten durchgeführt wird. 

Am Unterrichtstag mit TmE gibt es andere 
Spielregeln. In diesem Fall übernimmt 
DB Training den Unterricht einschließlich 
der Durchführung des TmE. Dadurch findet 
eine unabhängige Bewertung durch den DB-
internen Bildungsanbieter DB Training statt.

Welche Themengebiete werden 
behandelt?

Die TmE-Themen werden gemeinsam mit 
den Fachbeauftragten Betrieb festgelegt. 
Dabei liegt der Schwerpunkt in der Regel 
auf einem FIT-Thema des laufenden Jahres. 
Hierbei wird die Philosophie vertreten, dass 
man seine Handlungssicherheit im ersten 
Jahr durch den FIT-Unterricht festigt und 
im nächsten Jahr die Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in dem Themengebiet abgefragt 
werden. So wurde Mitte 2018 festgelegt, 
dass der Schwerpunkt 2019 bei Maßnah-
men im Zusammenhang mit aufgefahrenen 
Weichen und bei der Verständigung beim 
Rangieren liegt. Die Auswahl wurde hier 
nicht zufällig gewählt. Beide Themen wur-
den 2018 in besonderer Form aufbereitet 
und behandelt. Diese Lerninhalte wurden 
mittels SESAM-Simulationstraining und 
mit elektronischer Fallbearbeitung (eFA) 
am Tablet pilotiert. 

DB Training erarbeitet die TmE-Unterlagen, 
die Qualitätssicherung der Unterlagen wird 
in der DB Netz AG Zentrale durchgeführt. 
Beispielhaft können Sie auf den folgenden 
zwei Seiten ein bereits durchgeführtes 
TmE testen. Auf Seite 2 sind die Lösungen 
abgedruckt.
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Bitte kreuzen Sie die richtigen Antworten an. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich 
auf die grundsätzliche Thematik, dass der Fahrdienstleiter mit Befehlen Aufträge an Triebfahrzeugführer erteilen darf.

1. �Für das Ausfertigen, Übermitteln und Aushändigen von Befehlen 
sind Grundsätze festgelegt. Welche Aussage(n) ist (sind) richtig?

a Der Fdl darf dem Triebfahrzeugführer (Tf) Befehle diktieren, wenn 
der Zug hält und der Tf ihm den Standort des Zuges gemeldet hat.

b Der Fdl darf Befehle einem anderen Mitarbeiter (Betriebsstellen-
buch) diktieren, der den Befehl dem Tf aushändigt.

c Der Fdl muss den Befehl in jedem Einzelfall ausfertigen und aus-
händigen.

d Befehle dürfen ausschließlich auf den vorgeschriebenen Vordru-
cken ausgefertigt werden.

2. Welche Aussage(n) über schriftliche Befehle ist (sind) richtig?

a Namen von Betriebsstellen dürfen nur abgekürzt werden, wenn 
dies im Betriebsstellenbuch zugelassen ist.

b Wenn sich der Fdl beim Diktieren eines Befehls verschreibt, darf 
dies auf dem Befehl überschrieben werden (allerdings nicht mit 
Bleistift).

c Mehrere Befehle dürfen auf einem Vordruck erteilt werden, wenn 
die Befehle in der im Vordruck angegeben Reihenfolge ausgeführt 
werden können.

d Befehle dürfen über Lautsprecher diktiert werden.

3. �Für den Ort der Befehlsübermittlung gelten bestimmte Regeln. Welche 
Aussage(n) ist (sind) richtig? 

a Der Fdl muss Befehle 8, 11, 12 oder 14 vor der Stelle übermitteln, 
von der ab der Befehl gilt.

b Der Fdl soll Befehle 2, 4, 5 oder 13 in der Regel vor der Stelle übermit-
teln, von der ab der Befehl gilt, zum Beispiel vor einem Hauptsignal.

c Der Fdl darf Befehle 2, 4 oder 5 auch übermitteln, wenn der Zug 
am rückliegenden Hauptsignal hält.

d Der Fdl soll Befehle 8, 11, 12 oder 14 – wenn nichts anderes vorge-
schrieben ist – beim letzten planmäßigen Halt übermitteln.

4. �Für das Zurückziehen von Befehlen sind Grundsätze festgelegt. 
Welche Aussage(n) ist (sind) richtig?

a Der Fdl darf einen Befehl nur durch einen anderen Befehl zurück-
ziehen.

b Wenn der Fdl dem Tf den Befehl zum Zurückziehen diktiert, muss 
er dem Tf Befehl 14.35 erteilen.

c Wenn der Fdl mehrere Befehle auf einem oder mehreren Vordrucken 
erteilt hatte, muss er alle Befehle zurückziehen.

d Wenn der Fdl mehrere Befehle auf einem Vordruck erteilt hatte, darf 
er auch einzelne Befehle dieses Vordrucks zurückziehen.

Situation: Sie sind Fahrdienstleiter/-in im Bahnhof Kleinstadt auf einem Sp Dr 60 
Stellwerk. Der RE 4861 steht abfahrbereit zur Fahrt nach Dortheim in Gleis 2 des Bf 
Kleinstadt (siehe Abbildung unten). Sie stellen die Ausfahrzugstraße nach Dortheim 
ein und stellen fest, dass das Asig N2 nicht in die Fahrtstellung gelangt. Obwohl die 
Fahrstraße ordnungsgemäß eingelaufen ist, leuchtet der Fahrstraßenfestlegemelder 
nicht. Eine erneute Bedienung führt zum selben Ergebnis. Die Zugfahrt 4861 muss mit 
besonderem Auftrag (Befehl, da Signal Zs 1 gestört) zugelassen werden.

Testen Sie  

Ihr Wissen!

Lageplanskizze Bf Kleinstadt Quelle: DB Netz AG
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Vordruck Befehl  
(Vorder- und Rückseite)

BahnPraxis Aktuell

Quelle: DB Netz AG

5. �Der RE 4861 soll jetzt aus Gleis 2 nach Dortheim ausfahren. Wie muss 
der Fahrweg für die Zugfahrt 4861 gesichert werden?

a Sie müssen Hilfssperren an den Weichentasten der Weichen 14 
und 15 anbringen.

b Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

c Sie müssen eine Hilfssperre an der Taste für die Fahrstraßenrück-
nahme anbringen.

d Sie müssen die Weichenlaufkette sperren.

6. �Welche weitere(n) Voraussetzung(en) muss (müssen) vor der Aus-
fahrt des RE 4861 erfüllt sein?

a Sie müssen den Fahrweg auf Freisein (gelbe Gleismelder) prüfen.

b Sie müssen Räumungsprüfung auf Zeit für das Gleis Kleinstadt–
Dortheim einführen.

c Sie müssen eine Einzelräumungsprüfung für den zuletzt gefahre-
nen Zug durchführen.

d Der Tf des ersten Zuges nach Störungseintritt – Zug 4861 – erhält 
Befehl 12 „Fahren auf Sicht“ Grund Nr. 1 „Gleis kann besetzt sein“.

7. �Wo müssen Sie Merkhinweis(e) beziehungsweise Hilfssperre(n) 
anbringen/eingeben?

a Sie müssen einen Merkhinweis „RP“ an der Zieltaste der Zugstraße 
nach Dortheim oder im ersten Zugfolgeabschnitt anbringen.

b Zusätzlich zu Frage 5 sind keine Merkhinweise beziehungsweise 
Hilfssperren erforderlich.

c Sie müssen eine Hilfssperre an der Zieltaste der Zugstraße nach 
Dortheim anbringen.

d Sie müssen eine Hilfssperre an der Signaltaste des Asig N2 anbrin-
gen.
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Der folgende Artikel berichtet über das Pro-
jekt „ErgoFiT“ bei der DB Bahnbau Gruppe 
GmbH, welches die Synergien von Arbeits-
schutz und Betrieblichem Gesundheits
management nutzt und somit einen wert-
vollen Beitrag zum Erhalt der Gesundheit 
der Beschäftigten und zur Sicherheit im 
Unternehmen leistet. 

Verletzungen und Erkrankungen des Mus-
kel-Skelett-Systems sind die Hauptursache 
für krankheitsbedingte Ausfallzeiten bei 
der DB Bahnbau Gruppe GmbH. 31 Pro-
zent der Arbeitsunfähigkeitstage (AU-
Tage) sind darauf zurückzuführen (Quelle: 
Bahn-BKK, 2016). Überwiegend sind ältere 
Beschäftigte davon betroffen. 72 Prozent 

Präventiver Arbeitsschutz

Projekt „ErgoFit“ bei der 
DB Bahnbau Gruppe GmbH

Thomas Roelofsen, Referent Gesundheitsmanagement und 
Sicherheitsfachkraft, DB Bahnbau Gruppe GmbH, Berlin

Beim Entstehen und Verschlimmern von Erkrankungen und Verlet-
zungen des Bewegungsapparates spielen die Arbeitsbedingun-
gen oftmals eine wichtige Rolle. Ursachen für Fehlbelastungen 
des Muskel-Skelett-Systems können zum Beispiel häufiges Heben 
und Tragen schwerer Lasten, Zwangshaltungen und Vibrationen 
ebenso wie bewegungsarme Arbeitsgestaltungen und einsei-
tige Belastungen sein, zum Beispiel dauerhafte sitzende oder 
stehende Tätigkeiten. 

der AU-Tage infolge von Verletzungen und 
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems 
betreffen Beschäftigte 50+.

Dies ist nicht verwunderlich, denn 20 bis 
30 Jahre – teils schwere – körperliche Tätig-
keit im Baugewerbe können durchaus ihre 
Spuren hinterlassen. Trotz fortschreiten-
der Digitalisierung und anhaltenden tech-
nischen Fortschritts werden (und müssen) 
auch künftig viele originäre Tätigkeiten in 
und am Gleis „von Hand“ durchgeführt. 
Dazu gehören zum Beispiel Schweiß
arbeiten, punktuelles Stopfen von Gleisen 
mittels handgeführten Maschinen, Verle-
gen von Kabeln und Leitungen oder die 
Montage von Oberleitungskomponenten. 

Im Rahmen von Unterweisungen 
und Workshops werden Empfeh-
lungen für Ausgleichsübungen 
gegeben

Aus diesem Grund ist es notwendig, die 
Arbeitsplätze so zu gestalten, dass die 
Belastungen auf den Muskel-Skelett-
Apparat möglichst gering sind und die Res-
sourcen der Beschäftigten entsprechend 
gestärkt werden. Ziel ist es, die Gesund-
heit der Beschäftigten trotz der besonde-
ren Beanspruchung langfristig auch über 
das Berufsleben hinaus zu erhalten. Immer 
mehr Unternehmen erkennen, dass eine 
entsprechende Fürsorge, eine Unterstüt-
zung bei der Gesunderhaltung der Beschäf-
tigten sich in vielerlei Hinsicht auszahlt: 
Gesunde und zufriedene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind in Zeiten des Fach-
kräftemangels ein entscheidender Erfolgs-
faktor!
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Betriebliches Gesundheits
management als fester Bestandteil 
der Unternehmensstrategie

In den vergangen Jahren wurde ein Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement (BGM) bei 
der DB Bahnbau Gruppe GmbH implemen-
tiert, welches in die Strukturen und Pro-
zesse des Unternehmens integriert wurde 
und ein breites Portfolio an Maßnahmen und 
Gesundheitsangeboten für die Beschäftig-
ten bereithält: darunter die Klassiker, wie 
die regionalen Gesundheitstage, die Rauch-
Frei-Seminare, Ernährungs-Workshops für 
Azubis oder die Sprechstunde „Arbeits- und 
Gesundheitsschutz“. Für jeden Beschäf-
tigten ist etwas dabei. Außerdem besteht 
immer die Möglichkeit, sich aktiv in das 
Gesundheitsmanagement einzubringen 
und mitzugestalten. Durch das Feedback 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wur-
den einige Angebote optimiert, andere wie-
derum wurden über Bord geworfen.

In der Vergangenheit führte – insbeson-
dere bei Veranstaltungen im operativen 
Bereich – ein geringer Bezug zur Praxis 
(also zu den originären Tätigkeiten auf 
der Baustelle) dazu, dass die Angebote 
zu den Themen „Ergonomie/Bewegung“ 
nicht im ausreichenden Maß auf die Bedürf-
nisse der Beschäftigten abgestimmt waren. 
Grund dafür waren zum Beispiel eine feh-
lende Datengrundlage zur Aufbereitung 
von Workshop-Unterlagen oder ein gerin-
ger Kenntnisstand der eingesetzten Trainer 
bezüglich der Tätigkeiten und Belastungen 
im operativen Geschäft. Dies führte letzt-
lich dazu, dass die Akzeptanz der Teilneh-
mer aus dem gewerblichen/technischen 
Bereich sehr gering war. 

Problem: Analyse

Verantwortliche im Gesundheitsmanage-
ment sehen sich häufig der Herausforde-
rung ausgesetzt, dass die Ermittlung kon-
kreter Bedarfe „vom Schreibtisch aus“, zum 
Beispiel auf Basis von Gesundheitsberich-
ten, Krankenstandsanalysen, nur einge-
schränkt möglich ist. Nur selten gelangt 
man auf diese Weise zu konkreten Ansät-
zen, zum Beispiel bezüglich der Ursachen 
von Arbeitsunfähigkeit oder zu Informatio
nen darüber, welche Beschäftigtengrup-
pen diese Thematik tatsächlich betrifft. Aus 
der Vogelperspektive heraus versucht man 
Angebote zu schaffen, die möglichst nied-
rigschwellig sind und inhaltlich eine große 
Zielgruppe ansprechen. Diese Angebote 
werden grundsätzlich erst einmal positiv 
von den Beschäftigten aufgenommen. Bei 
der anschließenden Evaluation stellt sich 
jedoch nicht selten heraus: Es fehlte der 
Praxisbezug und damit auch die persön-
liche Betroffenheit. 

Natürlich kommt jeder einmal in die Situa
tion, dass er Gegenstände anheben oder 
tragen muss. Zu einer besonderen Heraus-
forderung wird dies jedoch, wenn die zu tra-
genden Gegenstände schwer und unhand-
lich sind (zum Beispiel ein Schlagschrauber 
im Gleisbau) und diese längere Strecken 
über unbefestigte Wege und Schotter 
getragen werden müssen. Da kommt der 
Muskel-Skelett-Apparat – aber eben auch 
die Standard-Rückenschule – schnell an 
Grenzen. Die persönliche Betroffenheit ist 
jedoch eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass die Teilnehmer einen Mehrwert in den 
Angeboten sehen und diese langfristig 
annehmen.

Instrumente des Arbeitsschutzes  
für das BGM nutzen

Das Ergonomie Projekt „Bahnbau Gruppe 
ErgoFit“ („BBG ErgoFit“) setzt da an, wo 
Belastungen entstehen: am Arbeitsplatz. 
Was wäre also naheliegender, als das 
Analyseinstrument zu nutzen, das der 
Gesetzgeber den Unternehmen bereits 
an die Hand gegeben hat. Im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung werden – unter 
anderem tätigkeitsbezogen – Gefährdun-
gen und Belastungen ermittelt, die wäh-
rend der Ausübung auf Beschäftigte wirken 
und somit Unfälle und/oder Krankheiten 
zur Folge haben können. Diese im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung ermittelten 
Daten können konkrete Ansätze für Maß-
nahmen liefern. Im ersten Schritt werden 
zunächst potenzielle Schutzmaßnahmen 
entsprechend der Maßnahmenhierarchie 
beziehungsweise dem TOP-Prinzip (Tech-
nisch-Organisatorisch-Persönlich) geprüft 
und festgelegt, um die Gefährdungen und 
Belastungen auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Dort, wo im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung die Verhältnisprävention an 
ihre Grenzen stößt, setzt „BBG ErgoFit“ 
an. Wenn es nicht mehr möglich ist, die 
Belastung durch das Anschaffen beispiels-
weise von Hilfsmitteln oder das Optimie-
ren von Arbeitsprozessen zu minimieren, 
bleiben die persönlichen Ressourcen der 
Beschäftigten als Stellhebel – die Verhal-
tensprävention.
 
Im Rahmen des Ergonomie-Projektes „BBG 
ErgoFit“ werden seit 2016/2017 in enger 
Zusammenarbeit mit den Sicherheits-
fachkräften („Sifa“ oder auch „Fachkraft 
für Arbeitssicherheit“ genannt) und den 
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aufnahmen der 
Bewegungsabläufe 
ergänzen die im 
Rahmen der Analyse 
ermittelten Daten
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Sportmanagern des VDES (Verband Deut-
scher Eisenbahner Sportvereine) originäre 
Tätigkeiten aus dem operativen Geschäft 
der DB Bahnbau Gruppe GmbH unter ergo-
nomischen Aspekten betrachtet und ana-
lysiert. Die erhobenen Daten dienen als 
Grundlage für zielgruppenspezif ische 
Gesundheitsangebote sowie Informations- 
und Unterweisungsunterlagen.

Vorgehensweise im Projekt – 
Analyse

In enger Abstimmung mit den Verantwort-
lichen aus dem Fachbereich und unter Ein-
beziehung operativ tätiger Beschäftigte 
wurden die Termine zur Durchführung 
der Analysen geplant. Eine Durchführung 
während des „laufenden Geschäftes“ auf 
der Baustelle, zum Beispiel während einer 
Begehung, war aufgrund des Umfangs der 
Analysen nicht möglich. In den meisten Fäl-
len wurden die Anlagen der Ausbildungs-
zentren genutzt, um abseits der Baustellen 
in Ruhe die Bewegungsabläufe zu sichten 
und zu beurteilen.

Im Rahmen der Analyse wurde auf bewährte 
Instrumente zurückgegriffen. In enger 
Zusammenarbeit mit den Sportwissen-
schaftlern vom VDES wurde die Leitmerk-
malmethode angewandt, um ein konkretes 
Bild der tätigkeitsbezogenen Belastungen 
zu ermitteln. Ergänzend wurden Fragen der 
INQA (Initiative Neue Qualität der Arbeit) 
eingesetzt. Darüber hinaus wurde die Durch-
führung der Tätigkeiten durch Foto- und 
Videoaufnahmen aufgezeichnet. Auf diese 
Weise kann, zusätzlich zu den ermittelten 
Daten, ein konkretes Bild über die Entste-
hung der Belastungen aufgezeigt werden. 
Aufgezeichnet wurde jedoch nicht nur die 
unter ergonomischen Aspekten „ungüns-
tige“ Durchführung eines Bewegungsab-
laufes, sondern auch die schonende(re) 
Durchführung einer Bewegung. Hier stan-
den die Experten vom VDES mit Rat und Tat 
zur Seite. Die ermittelten Daten sowie das 
erstellte Foto- und Videomaterial wurden im 
Kernstück des Projektes, dem Ergonomie-
handbuch, verankert, welches die Grund-
lage bildet für diverses Informations-, Schu-
lungs- und Unterweisungsmaterial.

Langfristige Durchdringung  
in die Fläche

Die dezentrale Struktur des Unternehmens 
und die Montage- beziehungsweise Ein-
satzwechseltätigkeit stellen seit jeher 
Herausforderungen dar, was die Organi-
sation von Terminen beziehungsweise die 
grundsätzliche Erreichbarkeit der opera-
tiv tätigen Beschäftigten angeht. Gleich zu 
Beginn des Projektes war also klar, dass 
das Projekt ein ordentliches Konzept zur 
Implementierung benötigt, um eine Durch-
dringung in die Fläche zu gewährleisten 
und sich als fester Bestandteil im BGM 
und Arbeitsschutz zu etablieren. 

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, 
sind im Konzept unterschiedliche Maßnah-
men verankert, die neben der klassischen 
Unterweisung auch Workshops, Multipli-
katoren-Schulungen und langfristig auch 
eLearnings beinhalten.
 
Multiplikatoren

Eine zentrale Rolle im Projekt spielen die 
Sicherheitsfachkräfte. Sie begleiten eine 
Vielzahl der Unterweisungen und Arbeits-
schutzausschuss-Sitzungen (ASA) und 
können in diesem Rahmen die Beschäf-
tigten für das Thema Ergonomie sensibi-
lisieren. 

In den ersten Workshops wurden daher 
zunächst die „Sifa“ durch die Spor t
manager vom VDES auf Basis des Ergono-
mie Handbuches geschult, unter anderem 
zu den Grundlagen der Anatomie und Phy-
siologie. Im praktischen Teil wurde gemein-
sam erörtert, wodurch und wann Belastun-
gen entstehen können und wie man diesen 
entgegenwirken kann (Stichwort: „güns-
tige“ und „ungünstige“ Bewegungsab-
läufe). Darüber hinaus lernten die Sicher-
heitsfachkräfte kleine Ausgleichsübungen 
kennen, die leicht im Alltag integrierbar 
sind. Diese wurden nicht nur gemeinsam 
geübt und durchgeführt, sondern auch das 
Anleiten von Übungen für Kolleginnen und 
Kollegen wurde trainiert.
 
Ein weiterer wichtiger Multiplikator sind die 
Führungskräfte. Im Rahmen der jährlichen 
Winterschulungswoche werden innerhalb 
von drei Jahren insgesamt circa 600 ope-
rativ tätige Führungskräfte erreicht und 
als Multiplikator geschult, darunter Bau-
leiter, Bautruppführer und Meister. Ziel 
ist es einerseits, die operativ tätigen Füh-
rungskräfte für das Thema „Ergonomie“ 
zu sensibilisieren, andererseits diese mit 
dem nötigen Know-how auszustatten, so 
dass sie den Beschäftigten draußen auf 
der Baustelle mit kleinen Tipps und Tricks 
beratend zur Seite stehen können. Durch-
geführt werden diese Schulungen durch 
die Experten des VDES. 

Beschäftigte

Im Rahmen der Unterweisungen kommen 
das erstellte Foto- und Videomaterial sowie 
die ermittelten Daten zum Einsatz. Das Inte-
grieren unter anderem in die mindestens 
einmal jährlich durchzuführende Unterwei-
sung (§ 4 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze 
der Prävention“) gewährleistet, dass das 
Thema „Ergonomie“ immer wieder bei 
den Beschäftigten platziert wird. Darüber 
hinaus können die Fachbereiche zu jeder 
Zeit Ergonomie-Workshops anfragen, die 
dann, zugeschnitten auf die Tätigkeiten 
in ihrem Bereich, in Kooperation mit dem 
VDES durchgeführt werden. Gerne werden 
diese Workshops in bereichsbezogene 
Schulungswochen und Gesundheitstage 
integriert. Im Zeitalter der Digitalisierung 
sollen die Inhalte des Ergonomiehand-
buchs perspektivisch auch via eLearning 
transportiert werden. Ein erster Pilot mit 
circa 250 Bauleitern wurde positiv bewer-
tet. Denkbar ist auch ein Integrieren in die 
Berufsausbildung. 
 

Im Rahmen der Analyse kam eine Drohne zum 
Einsatz, um die Bewegungsabläufe auch in 
Höhen optimal erkennen zu können
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Synergien von Arbeitsschutz und 
Gesundheitsmanagement nutzen

Obwohl es naheliegend scheint, die 
Gefährdungsbeur teilung als Analyse
instrument für das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement – und somit als Grund-
lage für verhaltenspräventive Maßnahmen 
– zu nutzen, findet eine Verknüpfung des 
originären Arbeitsschutzes und des BGMs 
in der Praxis in der Regel nur selten statt. 

Dabei ermöglicht die tätigkeitsbezogene 
Gefährdungsbeur teilung eine andere 
Sichtweise auf Belastungen, nämlich 
von der Stelle aus, wo diese entstehen, 
nämlich am Ursprung – unter Einbindung 
derer – die das operative Geschäft ken-
nen: den Fachbereichen und den Sicher-
heitsfachkräften. 

Das Projekt „BBG ErgoFit“ verknüpf t 
über die Gefährdungsbeurteilung, das 

Ergonomiehandbuch als Kernstück, dem 
tätigkeitsspezifischen Foto- und Video-
material und einem umfassenden Schu-
lungskonzept „beide Welten“ zu einem 
Management-System, das langfristig 
einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der 
Gesundheit der Beschäftigten und zur 
Sicherheit im Unternehmen leisten kann. 

Der Newsletter „Werkzeugkasten 
Gesundheit“ der DB Bahnbau Gruppe 
GmbH informiert regelmäßig über 
aktuelle Gesundheitsthemen und 
neue Angebote

Das Ergonomiehandbuch der 
DB Bahnbau Gruppe ist das  
Kernstück des Projektes.

Auf Basis des Ergonomiehandbuches wurden  
zielgruppenspezifische Informationsmaterialien erstellt,  

hier: der Flyer GLEISFIT TOPFIT

Medien zum 
Thema

Quelle: DB Bahnbau Gruppe GmbH

Quelle: DB Bahnbau Gruppe GmbH

Quelle: VDES
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BahnPraxis Aktuell

Unfallbeschreibung

Es wurden Arbeiten an Isolatoren und an wechselnden Arbeitsstellen im Bereich 

der ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitungen durchgeführt. Die Arbeiten 

wurden mit einem Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsarbeiten (IFO) ausge-

führt. Zwei Mitarbeiter des Instandhaltungstrupps befanden sich zum Unfallzeit-

punkt am frühen Nachmittag im Arbeitskorb. Im Verlauf der Arbeiten wurde mit dem 

Arbeitskorb der Schutzabstand zu einer nicht ausgeschalteten Schaltgruppe unter-

schritten. Dadurch wurde ein Mitarbeiter des Trupps durch einen 

Stromschlag (15 kV) schwer verletzt. Der zweite Mitarbeiter erlitt 

einen Schock. 

Unfallfolgen

•	� Ein Mitarbeiter wurde durch einen elektrischen Stromschlag  

schwer verletzt
•	� Der zweite Mitarbeiter erlitt einen Schock

Mögliche Unfallursachen

•	� Nicht ausgeschaltete und bahngeerdete Schaltgruppe

•	� Fehlende Erdungsstange als Arbeitsgrenze

•	� Nichteinhalten der fünf Sicherheitsregeln (die Bahnerdung 

wurde nicht in dem Umfang wie erforderlich durchgeführt – 

mindestens zwei Bahnerdungsvorrichtungen pro Schaltgruppe)

Wie können derartige Unfälle bei den Arbeiten vermieden 

werden?

•	� Darauf achten, dass mindestens zwei Bahnerdungsvorrichtungen  

pro Schaltgruppe angebracht werden

•	� Anzahl und Einbauorte der Bahnerdungsvorrichtungen festlegen und  

dokumentieren
•	� Das Herstellen des spannungsfreien Zustandes vor Beginn der Arbeiten und  

dessen Sicherstellen an der Arbeitsstelle für die Dauer der Arbeiten ist unter 

Beachtung der fünf Sicherheitsregeln zu gewährleisten

Jeder schwere Arbeitsunfall ist einer zu viel. Die Auswertung der schweren Arbeitsunfälle 
zeigt, dass bei deren Ursachen oftmals auch das Verhalten von Mitarbeitern eine Rolle 
spielt. Damit sich gleichgeartete Unfälle möglichst nicht wiederholen, stellt die DB Netz AG 
künftig in unregelmäßigen Abständen in der BahnPraxis B reale Arbeitsunfälle vor.  
Hierbei wird bewusst mit kurz gehaltenen Botschaften gearbeitet. 

Unfallsteckbrief

Nicht ausgeschaltete Schaltgruppe:  
Mitarbeiter bei Oberleitungsarbeiten 
durch Stromschlag schwer verletzt

Weitere  

Informationen

• DGUV Vorschrift 4:  

Elektrische Anlagen und  

Betriebsmittel

• DGUV Information 203-019: 

 Arbeiten an Fahrleitungsanlagen

• RRil 132.0123A01:  

Sicherheit bei Arbeiten an oder  

in der Nähe von Oberleitungsanlagen 

• RRil 161.0003:  

Traumatisierende  

Ereignisse bewältigen

Ein Unfall bedeutet für alle Beteiligten viel Leid. Deshalb sind die Unfallsteckbriefe soweit 
anonymisiert, dass zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte keine Rückschlüsse auf den Ort 
beziehungsweise die beteiligten Personen geschlossen werden können. 
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